
 

 

 
 

 

 
 
 

CORONA-INFORMATIONEN 
 

Infoblatt für Zuschauer bei Veranstaltungen auf dem Sportplatz 
 
 
Während der Veranstaltungen sind folgende Punkte zu beachten. Hierbei bitten wir 
um Rücksichtnahme und pflichtbewusste Eigenverantwortung! 
Sollten Sie sich mit den Maßnahmen nicht einverstanden erklären, bitten wir Sie von 
einen Besuch des Sportgeländes Abstand zu nehmen! 
  
 

1. Auf dem Sportgelände besteht Maskenpflicht oder die Einhaltung des Mindestab-
standes! Desinfektionsmöglichkeiten befinden sich an den Ein-/Ausgängen des 
Vereinsgebäudes und in den Sanitärbereichen! 

2. Folgen Sie bitte den ausgewiesenen Ein-und/Ausgängen! Diese sind freizuhalten! 
3. Der Aufenthalt im Vereinsgebäude ist für Zuschauer nicht gestattet! 
4. Die Toiletten dürfen nur mit Maske und unter Wahrung des Mindestabstandes er-

folgen! Hierfür ist die Personenzahl für die Sanitäranlagen auf zwei Personen 
gleichzeitig begrenzt! 

5. Der Verkauf findet nur am Verkaufsfenster statt! Hierbei ist durch den Kunden 
eine Maske zu tragen. Zudem muss in der Verkaufsschlange der Mindestabstand 
eingehalten werden. Während der Testspiele findet kein Verkauf statt! 

6. Um bei einer möglichen Infektion alle anwesenden Besucher informieren zu kön-
nen, müssen die Daten der Zuschauer und Spieler dokumentiert werden. Dies er-
folgt unabhängig der Zuschauerzahl und durch die Abgabe eines Zettels mit fol-
genden Daten: Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer und Datum & Dauer 
der Sportveranstaltung. Dieser Zettel kann mitgebracht oder vor Ort ausgefüllt 
werden und ist hierbei an keine Form gebunden. Die Abgabe erfolgt in der dafür 
ausgewiesenen Zettelbox. Ein Vordruck ist auf der Website des Vereins zu finden 
(www.tsvmartfeld.de)!  

7. Gem. der Landesverordnung gegen die Ausbreitung des Corona-Virus ist eine 
Sportveranstaltung ab einer Zuschauerzahl von 50 Personen sitzend zu verfolgen. 
Aufgrund dieser Begrenzung und dem Umstand, dass auf dem Sportgelände leider 
nicht ausreichend Sitzgelegenheiten zur Verfügung stehen, müssen wir die Zu-
schauer bei Erreichen der Zulässigkeitsgrenze darum bitten, Platz auf mitgebrach-
ten Sitzmöglichkeiten oder dem Boden zu nehmen!   


